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VERORDNUNG (EU, Euratom) 2020/2092 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. Dezember 2020 

über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des 
Haushalts der Union 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung sind die Regeln festgelegt, die zum Schutz des 
Haushalts der Union im Falle von Verstößen gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten erforderlich sind. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestim­
mungen: 

a) „Rechtsstaatlichkeit“ bezeichnet den in Artikel 2 EUV verankerten 
Wert der Union. Dieser umfasst die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, 
die transparente, rechenschaftspflichtige, demokratische und pluralis­
tische Gesetzgebungsverfahren voraussetzen, der Rechtssicherheit, 
des Verbots der willkürlichen Ausübung von Hoheitsgewalt, des 
wirksamen Rechtsschutzes — einschließlich des Zugangs zur Justiz 
— durch unabhängige und unparteiische Gerichte, auch in Bezug auf 
Grundrechte, der Gewaltenteilung und der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichheit vor dem Gesetz. Die Rechtsstaatlichkeit ist so zu 
verstehen, dass auch die anderen in Artikel 2 EUV verankerten 
Werte und Grundsätze der Union berücksichtigt werden; 

b) „staatliche Einrichtung“ ist jede Behörde auf allen Regierungsebe­
nen, einschließlich nationaler, regionaler und kommunaler Behörden, 
sowie mitgliedstaatliche Organisationen im Sinne des Artikels 2 
Nummer 42 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates ( 1 ) („Haushaltsordnung“). 

Artikel 3 

Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit 

Für die Zwecke dieser Verordnung kann Folgendes ein Hinweis auf 
Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit sein: 

a) die Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz; 

b) das Versäumnis, willkürliche oder rechtswidrige Entscheidungen von 
Behörden einschließlich Strafverfolgungsbehörden, zu verhüten, zu 
korrigieren oder zu ahnden, die ihre ordnungsgemäße Arbeit beein­
trächtigende Einbehaltung finanzieller und personeller Ressourcen 
oder das Versäumnis, sicherzustellen, dass keine Interessenkonflikte 
bestehen; 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaus­
haltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 
Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
(ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).
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c) die Einschränkung der Zugänglichkeit und Wirksamkeit von Rechts­
behelfen, auch mittels restriktiver Verfahrensvorschriften und der 
Nichtumsetzung von Gerichtsentscheidungen oder der Einschränkung 
der wirksamen Untersuchung, Verfolgung oder Ahndung von 
Rechtsverstößen. 

Artikel 4 

Voraussetzungen für die Annahme von Maßnahmen 

(1) Geeignete Maßnahmen sind zu ergreifen, wenn gemäß Artikel 6 
festgestellt wird, dass Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaat­
lichkeit in einem Mitgliedstaat die wirtschaftliche Führung des Haus­
halts der Union oder den Schutz ihrer finanziellen Interessen hinrei­
chend unmittelbar beeinträchtigen oder ernsthaft zu beeinträchtigen 
drohen. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung betreffen Verstöße gegen die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit einen oder mehrere der folgenden 
Punkte: 

a) das ordnungsgemäße Arbeiten der Behörden, die den Haushaltsplan 
der Union ausführen, einschließlich Darlehen und anderer aus dem 
Haushalt der Union garantierter Instrumente, insbesondere im Zu­
sammenhang mit Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge oder 
mit Finanzhilfeverfahren; 

b) das ordnungsgemäße Arbeiten der Dienststellen, die die Finanzkon­
trolle, die Überwachung und die Rechnungsprüfung durchführen, 
sowie das ordnungsgemäße Funktionieren wirksamer und transparen­
ter Finanzverwaltungs- und Rechenschaftssysteme; 

c) das ordnungsgemäße Arbeiten von Ermittlungs- und Strafverfol­
gungsinstanzen bei der Untersuchung und Verfolgung von Betrug, 
einschließlich Steuerbetrug, Korruption und anderen Verstößen ge­
gen das Unionsrecht im Zusammenhang mit der Ausführung des 
Haushaltsplans der Union oder dem Schutz ihrer finanziellen Inte­
ressen; 

d) die wirksame gerichtliche Kontrolle behördlicher Handlungen oder 
Unterlassungen im Sinne der Buchstaben a, b und c durch unabhän­
gige Gerichte; 

e) die Verhütung und Ahndung von Betrug, einschließlich Steuer­
betrug, Korruption und anderer Verstöße gegen das Unionsrecht im 
Zusammenhang mit der Ausführung des Haushaltsplans der Union 
oder dem Schutz ihrer finanziellen Interessen sowie die Verhängung 
wirksamer und abschreckender Sanktionen gegen Empfänger durch 
nationale Gerichte oder Verwaltungsbehörden; 

f) die Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge; 

g) die wirksame und rechtzeitige Zusammenarbeit mit OLAF und, vor­
behaltlich der Beteiligung des betroffenen Mitgliedstaats, mit der 
EUStA bei ihren Ermittlungs- und Strafverfolgungstätigkeiten gemäß 
den anwendbaren Unionsrechtsakten nach dem Grundsatz der loya­
len Zusammenarbeit; 

h) andere Umstände oder Verhaltensweisen von Behörden, die für die 
wirtschaftliche Führung des Haushalts der Union oder den Schutz 
ihrer finanziellen Interessen von Bedeutung sind. 

▼B
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Artikel 5 

Maßnahmen zum Schutz des Haushalts der Union 

(1) Vorbehaltlich der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Artikel 4 
dieser Verordnung können eine oder mehrere der folgenden geeigneten 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 6 dieser Verordnung festgelegten 
Verfahren angenommen werden: 

a) wenn die Kommission den Haushaltsplan der Union in direkter oder 
indirekter Mittelverwaltung gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben a 
und c der Haushaltsordnung ausführt und es sich bei dem Empfänger 
um eine staatliche Einrichtung handelt: 

i) eine Aussetzung von Zahlungen oder der Umsetzung der recht­
lichen Verpflichtung oder die Kündigung der rechtlichen Ver­
pflichtung gemäß Artikel 131 Absatz 3 der Haushaltsordnung; 

ii) das Verbot des Eingehens neuer rechtlicher Verpflichtungen; 

iii) eine vollständige oder teilweise Aussetzung der Auszahlung von 
Tranchen oder eine vorzeitige Rückzahlung von aus dem Haus­
halt der Union garantierten Darlehen; 

iv) eine Aussetzung oder Verringerung des wirtschaftlichen Vorteils 
im Rahmen eines aus dem Haushalt der Union garantierten In­
struments; 

v) das Verbot des Abschlusses neuer Vereinbarungen über Darlehen 
oder andere Instrumente, die aus dem Haushalt der Union garan­
tiert werden; 

b) wenn die Kommission den Haushalt der Union in geteilter Mittel­
verwaltung mit den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 62 Absatz 1 
Buchstabe b der Haushaltsordnung ausführt: 

i) eine Aussetzung der Genehmigung eines oder mehrerer Pro­
gramme oder die Änderung der Aussetzung; 

ii) eine Aussetzung von Mittelbindungen; 

iii) eine Reduzierung von Mittelbindungen, einschließlich durch Fi­
nanzkorrekturen oder Mittelübertragungen auf andere Ausgaben­
programme; 

iv) eine Reduzierung der Vorfinanzierung; 

v) eine Unterbrechung von Zahlungsfristen; 

vi) eine Aussetzung von Zahlungen. 

(2) Sofern in dem Beschluss zur Annahme der Maßnahmen nichts 
Anderweitiges bestimmt wird, berührt die Verhängung geeigneter Maß­
nahmen nicht die Verpflichtungen der staatlichen Einrichtungen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a oder der Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 Buch­
stabe b, das von der Maßnahme betroffene Programm oder den von der 
Maßnahme betroffenen Fonds auszuführen, und insbesondere nicht ihre 
Verpflichtungen gegenüber Endempfängern oder Begünstigten, ein­
schließlich der Verpflichtung zur Leistung von Zahlungen im Rahmen 
dieser Verordnung und der anwendbaren sektorspezifischen Vorschriften 
oder Haushaltsvorschriften. Bei der Ausführung von Unionsmitteln in 
geteilter Mittelverwaltung erstatten die Mitgliedstaaten, die von gemäß 
dieser Verordnung angenommenen Maßnahmen betroffen sind, der 
Kommission alle drei Monate nach Annahme der genannten Maßnah­
men darüber Bericht, wie sie diesen Verpflichtungen nachkommen. 

▼B
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Die Kommission überprüft, ob das anwendbare Recht eingehalten 
wurde, und ergreift erforderlichenfalls alle geeigneten Maßnahmen 
zum Schutz des Haushalts der Union im Einklang mit den sektorspezi­
fischen Vorschriften und den Haushaltsvorschriften. 

(3) Die getroffenen Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Sie 
werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen oder potenziellen Aus­
wirkungen der Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit 
auf die wirtschaftliche Führung des Haushalts der Union oder auf die 
finanziellen Interessen der Union festgelegt. Der Art, der Dauer, der 
Schwere und dem Umfang der Verstöße gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit wird gebührend Rechnung getragen. Die Maßnah­
men sind — soweit möglich — auf die durch die Verstöße beeinträch­
tigten Handlungen der Union ausgerichtet. 

(4) Die Kommission stellt den Endempfängern oder Begünstigten 
über eine Website oder ein Internetportal Informationen und Leitlinien 
zu den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 zur Ver­
fügung. Ferner stellt die Kommission den Endempfängern oder Begüns­
tigten über dieselbe Website bzw. dasselbe Internetportal geeignete In­
strumente zur Verfügung, mit denen sie die Kommission über jegliche 
Verstöße gegen diese Verpflichtungen, von denen diese Endempfänger 
oder Begünstigten ihrer Ansicht nach unmittelbar betroffen sind, infor­
mieren können. Bei der Anwendung dieses Absatzes wird sichergestellt, 
dass Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, im Ein­
klang mit den in der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Par­
laments und des Rates ( 1 ) niedergelegten Grundsätzen geschützt werden. 
Den Informationen, die von Endempfängern oder Begünstigten gemäß 
diesem Absatz bereitgestellt werden, wird der Nachweis darüber bei­
gefügt, dass der betreffende Endempfänger oder Begünstigte eine offi­
zielle Beschwerde bei der zuständigen Behörde des betreffenden Mit­
gliedstaats eingereicht hat. 

▼C1 
(5) Auf der Grundlage der von den Endempfängern oder Begüns­
tigten gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels bereitgestellten Infor­
mationen unternimmt die Kommission alles in ihrer Macht Stehende, 
um sicherzustellen, dass jeder von staatlichen Einrichtungen oder Mit­
gliedstaaten gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels geschuldete Be­
trag im Einklang insbesondere mit Artikel 69, Artikel 74 Absatz 1 
Buchstabe b und Artikel 104 der Verordnung (EU) 2021/1060 tatsäch­
lich an die Endempfänger oder Begünstigten gezahlt wird. 

▼B 

Artikel 6 

Verfahren 

(1) Liegen nach Auffassung der Kommission hinreichende Gründe 
für die Feststellung vor, dass die in Artikel 4 festgelegten Vorausset­
zungen erfüllt sind, übermittelt sie dem betreffenden Mitgliedstaat eine 
schriftliche Mitteilung und legt darin die Tatsachen und die spezifischen 
Gründe dar, auf denen ihre Feststellungen beruhen, es sei denn, sie ist 
der Auffassung, dass andere in der Gesetzgebung der Union festgelegte 
Verfahren es ihr ermöglichen würden, den Haushalt der Union wirk­
samer zu schützen. Die Kommission unterrichtet das Europäische Par­
lament und den Rat unverzüglich über diese Mitteilung und deren In­
halt. 

(2) Das Europäische Parlament kann die Kommission auf der Grund­
lage der gemäß Absatz 1 erhaltenen Informationen zu einem strukturier­
ten Dialog über ihre Feststellungen auffordern. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unions­
recht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17).
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(3) Bei der Prüfung, ob die in Artikel 4 festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind, berücksichtigt die Kommission sachdienliche Informationen 
aus verfügbaren Quellen, einschließlich Beschlüssen, Schlussfolgerun­
gen und Empfehlungen von Organen der Union sowie von anderen 
einschlägigen internationalen Organisationen und anderen anerkannten 
Einrichtungen. 

(4) Die Kommission kann sowohl vor als auch nach der Übermitt­
lung der schriftlichen Mitteilung gemäß Absatz 1 zusätzliche Informa­
tionen anfordern, die sie für die Bewertung gemäß Absatz 3 benötigt. 

(5) Der betreffende Mitgliedstaat legt sämtliche erforderlichen Infor­
mationen zu den in der Mitteilung gemäß Absatz 1 dargelegten Fest­
stellungen innerhalb einer von der Kommission anzugebenden Frist, die 
mindestens einen Monat und nicht mehr als drei Monate ab dem Tag 
der Mitteilung dieser Feststellungen betragen darf, vor und kann zu­
gleich Stellung dazu nehmen. In seiner Stellungnahme kann der Mit­
gliedstaat die Annahme von Abhilfemaßnahmen vorschlagen, um auf 
die Feststellungen in der Mitteilung der Kommission zu reagieren. 

(6) Bei der Entscheidung darüber, ob sie einen Vorschlag für einen 
Durchführungsbeschluss über geeignete Maßnahmen vorlegt, berück­
sichtigt die Kommission die von dem betreffenden Mitgliedstaat erhal­
tenen Informationen und etwaigen Stellungnahmen sowie die Angemes­
senheit der vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen. Die Kommission 
nimmt ihre Bewertung binnen einer Regelfrist von einem Monat ab 
dem Eingang der Informationen vonseiten des betreffenden Mitglied­
staats oder ab dem Eingang seiner Stellungnahmen oder, sofern keine 
Informationen oder Stellungnahmen eingehen, ab dem Ablauf der ge­
mäß Absatz 5 gesetzten Frist und in jedem Fall binnen einer angemes­
senen Frist vor. 

(7) Beabsichtigt die Kommission, einen Vorschlag gemäß Absatz 9 
zu unterbreiten, so gibt sie dem Mitgliedstaat vor Unterbreitung des 
Vorschlags die Möglichkeit, innerhalb eines Monats zu den Feststel­
lungen und insbesondere zur Verhältnismäßigkeit der in Aussicht ge­
nommenen Maßnahmen Stellung zu nehmen. 

(8) Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der zu verhängenden 
Maßnahmen trägt die Kommission den Informationen und Vorgaben 
gemäß Absatz 3 Rechnung. 

(9) Gelangt die Kommission zu der Feststellung, dass die Voraus­
setzungen des Artikels 4 erfüllt sind und die gegebenenfalls vom Mit­
gliedstaat gemäß Absatz 5 vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen der in 
der Mitteilung der Kommission dargelegten Feststellung nicht in an­
gemessener Weise gerecht werden, legt sie dem Rat einen Entwurf 
für einen Durchführungsbeschluss mit geeigneten Maßnahmen vor, 
und zwar binnen eines Monats nach Eingang der Stellungnahme des 
Mitgliedstaats oder, sofern keine Stellungnahme abgegeben wird, unver­
züglich und in jedem Fall binnen eines Monats nach Ablauf der gemäß 
Absatz 7 festgelegten Frist. Die Kommission legt in ihrem Vorschlag 
die spezifischen Gründe und Beweismittel dar, auf denen ihre Feststel­
lung beruht. 

(10) Der Rat nimmt den in Absatz 9 des vorliegenden Artikels ge­
nannten Durchführungsbeschluss binnen eines Monats nach Eingang des 
Kommissionsvorschlags an. Sollten außergewöhnliche Umstände auftre­
ten, kann der Zeitraum für die Annahme dieses Durchführungsbeschlus­
ses um höchstens zwei Monate verlängert werden. Zur Gewährleistung 
eines rechtzeitigen Beschlusses macht die Kommission von ihren Rech­
ten nach Artikel 237 AEUV Gebrauch, wenn sie dies für angemessen 
hält. 

▼B
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(11) Der Rat kann den Vorschlag der Kommission mit qualifizierter 
Mehrheit ändern und den geänderten Text durch einen Durchführungs­
beschluss erlassen. 

Artikel 7 

Aufhebung von Maßnahmen 

(1) Der betreffende Mitgliedstaat kann jederzeit neue Abhilfemaßnah­
men annehmen und der Kommission eine schriftliche Mitteilung ein­
schließlich Beweismittel vorlegen, um darzulegen, dass die Vorausset­
zungen gemäß Artikel 4 nicht länger erfüllt sind. 

(2) Die Kommission führt auf Ersuchen des betreffenden Mitglied­
staats oder auf eigene Initiative und spätestens ein Jahr nach der An­
nahme der Maßnahmen durch den Rat eine Neubewertung der Um­
stände in dem betreffenden Mitgliedstaat durch, wobei sie alle von 
dem betreffenden Mitgliedstaat eingereichten Beweismittel sowie die 
Angemessenheit neuer von dem betreffenden Mitgliedstaat angenom­
menen Abhilfemaßnahmen berücksichtigt. 

Gelangt die Kommission zu der Feststellung, dass die Voraussetzungen 
gemäß Artikel 4 nicht mehr erfüllt sind, so legt sie dem Rat einen 
Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss zur Aufhebung der an­
genommenen Maßnahmen vor. 

Gelangt die Kommission zu der Feststellung, dass die Umstände, die zur 
Annahme der Maßnahmen geführt haben, teilweise behoben wurden, 
legt sie dem Rat einen Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss 
zur Anpassung der angenommenen Maßnahmen vor. 

Gelangt die Kommission zu der Feststellung, dass die Umstände, die zur 
Annahme der Maßnahmen geführt haben, nicht behoben wurden, richtet 
sie einen begründeten Beschluss an den betreffenden Mitgliedstaat und 
unterrichtet den Rat hiervon. 

Übermittelt der betreffende Mitgliedstaat eine schriftliche Mitteilung 
gemäß Absatz 1, so legt die Kommission innerhalb eines Monats 
nach Eingang dieser Mitteilung ihren Vorschlag vor oder nimmt ihren 
Beschluss an. Diese Frist kann in hinreichend begründeten Fällen ver­
längert werden; in diesem Fall unterrichtet die Kommission den betref­
fenden Mitgliedstaat unverzüglich über die Gründe für die Verlänge­
rung. 

Es gilt gegebenenfalls das Verfahren gemäß Artikel 6 Absätze 3, 4, 5, 6, 
9, 10 und 11 entsprechend. 

▼C2 
(3) Werden Maßnahmen über die Aussetzung der Genehmigung ei­
nes oder mehrerer Programme oder über die Änderung der Aussetzung 
im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i oder über die 
Aussetzung von Mittelbindungen im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer ii aufgehoben, werden den ausgesetzten Mittelbin­
dungen entsprechende Beträge vorbehaltlich des Artikels 6 der Verord­
nung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates ( 1 ) in den Haushaltsplan der 
Union eingesetzt. Im Jahr n ausgesetzte Mittelbindungen dürfen nicht 
später als im Jahr n+2 in den Haushaltsplan eingesetzt werden. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 
zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021-2027 
(siehe Seite 11 dieses Amtsblatts).
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Artikel 8 

Unterrichtung des Europäischen Parlaments 

Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament unverzüglich 
über alle Maßnahmen, die gemäß den Artikeln 5, 6 und 7 vorgeschla­
gen, angenommen bzw. aufgehoben werden. 

Artikel 9 

Berichterstattung 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 12. Januar 2024 Bericht über die Anwendung dieser Verordnung 
und insbesondere über die Wirksamkeit der angenommenen Maßnah­
men. 

Artikel 10 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel­
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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